
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1930/11/5 1Ob827/30
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 Veröffentlicht am 05.11.1930

Norm

AO §18

Rechtssatz

Bei Zahlung eines Teiles der Forderung durch den Bürgen nach Erö4nung des Ausgleichsverfahrens kann der

Gläubiger dennoch die gesamte Forderung zum Ausgleich anmelden und die Leistung des Bürgen auf den Ausfall

verrechnen.
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